
BENUTZUNGSORDNUNG 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die Gemeinde Deggingen betreibt eine Ge-
meindebücherei als öffentliche kulturelle Ein-
richtung, die jedem Einwohner zur Verfügung 
steht. Auswärtige Benutzer/innen können e-
benfalls zugelassen werden. 

(2) Die Gemeindebücherei dient der Information, 
der Aus- und Weiterbildung sowie der Unter-
haltung und Freizeitgestaltung. 

(3) Die Benutzung der Bücherei erfolgt im Rah-
men dieser Benutzungsordnung. 

 
§ 2 Benutzung 
 

(1) Die Öffnungszeiten der Bücherei werden von 
der Gemeindeverwaltung festgesetzt; sie 
werden durch Anschlag am Eingang der Bü-
cherei bekannt gegeben, außerdem durch 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Deggingen. 

(2) Taschen, Mappen, Beutel u.ä. sind in den da-
für vorgesehenen Schränken abzulegen. Eine 
Haftung wird nicht übernommen. 

(3) Das Rauchen, sowie Essen und Trinken sind 
in der Bücherei nicht gestattet. Es ist außer-
dem auf Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zu 
achten. 

(4) Soweit erforderlich, kann die Leitung der Bü-
cherei zur Regelung eines geordneten Bü-
chereibetriebs von ihrem Hausrecht Gebrauch 
machen. 

(5) Tiere dürfen nicht in die Bücherei mitgebracht 
werden. 

 
§ 3 Anmeldung 
 

(1) Die Anmeldung hat persönlich unter Vorlage 
eines gültigen Ausweises zu erfolgen. Minder-
jährige können Benutzer werden, wenn sie 6 
Jahre alt sind. Für sie ist bis zu 16 Jahren die 
Zustimmung der Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich. 

(2) Die Benutzer/innen erhalten bei der Anmel-
dung einen Benutzerausweis. Sie verpflichten 
sich bei der Anmeldung, die Bestimmungen 
dieser Benutzungsordnung einzuhalten. 

(3) Die Benutzer/innen erklären sich bei der An-
meldung damit einverstanden, dass ihre per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden. 
Dabei handelt es sich um Name, Adresse, 
Geburtsdatum und Telefonnummer. Die Da-
ten werden ausschließlich für die Gemeinde-
bücherei Deggingen verwendet. 

(4) Änderungen des Wohnsitzes, der Personalien 
oder der Verlust des Benutzungsausweises 
sind der Leitung unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 4 Ausleihe 
 

(1) Bücher, Zeitschriften, Spiele, Kassetten, CDs, 
CD-ROMs und Hörbücher (im folgenden Text 
als Medien bezeichnet) werden nur gegen 
Vorlage des Benutzungsausweises ausgelie-
hen. Die Ausleihfrist für Bücher, Spiele und 
Hörbücher beträgt 4 Wochen, für Zeitschrif-
ten, Kassetten, CDs und CD-ROMs 2 Wochen. 
Die Ausleihfrist der Medien kann um den glei-
chen Zeitraum verlängert werden, sofern kei-
ne Vorbestellungen vorliegen. Im Einzelfall 
kann die Ausleihfrist durch die Leitung der 
Bücherei verkürzt werden. 

(2) Ausgeliehene Medien können vorbestellt wer-
den. 

(3) Nachschlagwerke, die mit einem entspre-
chenden Signaturschild gekennzeichnet sind, 
können nicht entliehen werden. Diese gehö-
ren zum Handbestand, der nur in der Büche-
rei benutzt werden kann. Das gleiche gilt für 
das jeweils neueste Heft einer Zeitschrift. 

(4) Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte 
ist nicht gestattet. 

 
§ 5  Behandlung der Medien und Haftung des 

Benutzers 
 

(1) Die entliehenen Medien sind mit größter 
Sorgfalt zu behandeln. 

(2) Bei Beschädigung und Verunreinigung müs-
sen die Benutzer/innen die Reparaturkosten 
tragen. Ist eine Reparatur nicht möglich, 
muss der Neupreis ersetzt werden, ebenso 
bei Verlust. 

(3) Der Verlust von entliehenen Medien ist der 
Leitung der Bücherei unverzüglich anzuzei-
gen. 

(4) Für die Vollständigkeit der Spiele sind die 
Benutzer/innen nach der Rückgabe haftbar, 
bis das Büchereipersonal in den Tagen 
nach der Rückgabe die Vollständigkeit kon-
trolliert hat. 

 
§ 6  Entgelte 
 

(1) Benutzungsentgelt 
 Das Entleihen von Medien ist für Erwachse-

ne und Jugendliche ab 16 Jahren kosten-
pflichtig. Die Benutzer/innen haben die 
Wahl zwischen einem Jahresentgelt oder 
einem Einzelentgelt. Mit der Entrichtung 
des Jahresentgelts von 15,00 € erwerben 
sie die Möglichkeit, für die Dauer eines 
Jahres beliebig viele Medien der Gemein-
debücherei zu entleihen. Für Ehepartner, 
die beide je einen Benutzungsausweis er-
werben, beträgt das Jahresentgelt 11,50 € 
pro Person. 

 Entscheiden sich die Benutzer/innen nicht 
für ein Jahresentgelt, so wird für die Ent-
leihung ein Einzelentgelt von 1,00 € pro 
entliehenem Medium erhoben. 

 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
entleihen kostenlos. 

 
(2) Versäumnisentgelt 
 Bei Überschreitung der Leihfrist sind für die 

erste Woche der Säumnis 0,50 € pro Medi-
um, für jede weitere Woche 1,00 € pro Me-
dium zu entrichten. 

 Werden von der Gemeindebücherei Mahn-
schreiben wegen Überschreitung der Leih-
frist verschickt, werden folgende Mahnge-
bühren erhoben: 

 

 für die 1. Mahnung                          2,50 € 
 für die 2. und 3. Mahnung jeweils     3,50 € 
 

 Nach erfolgloser dritter Mahnung werden 
der Wiederbeschaffungswert der Medien 
und die angefallenen Mahngebühren und 
Versäumnisentgelte sowie ein Entgelt von 
5,00 € für die Bearbeitung in Rechnung ge-
stellt. 

 
 
 



(3) Sonstige Entgelte, Kostenersätze 
 Bei Verlust des Benutzungsausweises ist für 

die Neuausstellung ein Entgelt von 2,50 € zu 
entrichten. 

 Bei Verlust des Covers einer Kassette, einer 
CD oder eines Hörbuches sind 2,00 € zu ent-
richten. 

 Für Vorbestellungen von Medien wird ein Ent-
gelt von 0,50 € pro Medium erhoben. Das 
Entgelt wird bei der Ausleihe des Mediums 
fällig. 

 Für die Bestellung von Medien bei der Stadt-
bibliothek Göppingen im Rahmen des „Regio-
nalen Leihverkehrs“ wird ein Entgelt von 2,50 
€ pro Medium erhoben. 

 
§ 7 Ausschluss von der Betreuung 
 
Benutzer/innen, die wiederholt gegen diese Benut-
zungsordnung oder gegen Anordnungen des Büche-
reipersonals verstoßen, können zeitweise oder dau-
ernd von der Benutzung der Bücherei ausgeschlos-
sen werden. In beiden Fällen ist der Be-
nutzungsausweis an das Büchereipersonal zurück-
zugeben. 

 
Stickel, Bürgermeister 
 
 

BENUTZUNGSHINWEISE 
 
Sie finden bei uns Bücher, Zeitschriften, Spiele und 
Tonkassetten und Compact Discs. 
 

MEDIENAUFSTELLUNG 
 
Der Buchbestand gliedert sich in 3 Abteilungen 
 
a) Kinder- und Jugendbücher 
 geordnet nach Altersstufen 
 bis 9 Jahre - rote Rückenschilder 
 10 bis 12 Jahre - gelbe Rückenschilder 
 ab 13 Jahre - grüne Rückenschilder 
 
b) Schöne Literatur 
 die Romane sind alphabetisch nach Verfas-

sern geordnet. 
 
c) Sachbücher 
 die Sachbücher sind für Jugendliche und Er-

wachsene nach Sachgebieten geordnet. 
 
Zeitschriften, Spiele, Tonkassetten und Com-
pact Discs sind in gesonderten Regalen auf-
gestellt. 

 
 

WIR VERANSTALTEN AUCH 
  
• BASTELNACHMITTAGE 
• KINDERTHEATER 
• LESUNGEN 

 

GEMEINDEBÜCHEREI 
DEGGINGEN 
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Anschrift: 
Gemeindebücherei Deggingen 

Königstr. 8 a 
Tel. 0 73 34 / 21815 

 
 

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitags 
jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr 

 


